
   
 

 

 

Abholvollmacht 

Wichtig: Erziehungsberechtigte müssen das Abholen des Kindes/der Kinder durch eine 

Betreuungsperson von KiNo vorab selbst in der Einrichtung ankündigen! 

 

 

Hiermit bevollmächtige ich 

 

          

Name, Vorname der Betreuungsperson 

 

 

mein Kind/meine Kinder 

 

      

          

Name, Vorname und Geburtsdatum 

 

☐  aus der Kindertagesstätte         

☐  aus der Kindertagespflege         

☐  aus der Schule         

☐         

einmalig am       abzuholen. 

Die o.g. abholbevollmächtigte Person wird sich bei Abholung mit einem KiNo-Ausweis der Notfallbetreuung 

legitimieren. 

 

       

Ort, Datum 

 

       

Unterschrift Erziehungsberechtigte( r)  


